
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/11/29 94/20/0291
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1994

Index

25/01 Strafprozess

25/02 Strafvollzug

Norm

StPO 1975 §188 Abs3;

StVG §107 Abs1 Z10;

StVG §26;

Rechtssatz

Der zehnte Unterabschnitt (Ordnungswidrigkeiten) des StVG ndet auf Untersuchungshäftlinge (nur ergänzt um die in

§ 188 Abs 3 StPO angeordnete Mitteilungsp icht an den Untersuchungsrichter) Anwendung (Hinweis E 5.11.1986,

86/01/0091, VwSlg 12289 A/1986).
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